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Das Jahr 2021 ist ein besonderes Jahr für die Hochschule für öffentliche Ver-
waltung Rheinland-Pfalz (HöV Rheinland-Pfalz) in Mayen, denn sie kann in 
diesem Jahr auf ihr 40-jähriges Bestehen zurückblicken.
Im Laufe ihres Bestehens hat die Hochschule einige Reformen erlebt und selbst 
aktiv mitgestaltet, die im Beitrag kurz erwähnt werden. Heute bietet sie drei 
akkreditierte, duale Bachelorstudiengänge an: „Bachelor of Arts“ in den fachli-
chen Ausrichtungen „Verwaltung“, „Verwaltungsbetriebswirtschaft“ und „Ver-
waltungsinformatik“. 
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Im Anschluss an den ersten Teil der Darstellung in der DVP 11/2021, S. 431 ff., 
werden hier zunächst die Möglichkeiten der gerichtlichen Durchsetzung von 
Organrechten erörtert. Dies wird auch anhand von Beispielen aus der Rechtspre-
chung erläutert. Außerdem geht es um Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, 
Akteneinsichtsrechte sowie Gemeindeverbände und Mitgliedsgemeinden.
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Der Zweckveranlasser im Recht der Gefahrenabwehr .  .  .479
Die ordnungs- und polizeirechtliche Inanspruchnahme des Zweckveranlassers 
ist in Schrifttum und Rechtsprechung höchst umstritten. Da im allgemeinen 
Gefahrenabwehrrecht genauere gesetzliche Vorgaben zur (Verhaltens-)Verant-
wortlichkeit und ihren Grenzen fehlen – das Gesetz spricht nur von „Verursa-
chung“ einer Gefahr –, ist mit der Rechtsfigur des Zweckveranlassers vorsichtig 
umzugehen. Einige Beispiele sollen das verdeutlichen. 
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Das Bundesland Niedersachsen begeht in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. 
Es ist hervorgegangen aus den damaligen Ländern Braunschweig, Hannover, 
Oldenburg und Schaumburg-Lippe. Der Beitrag gibt einen kurzen Überblick 
über die Umstände der Gründung des Bundeslandes.
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Insbesondere im Rahmen von (drittmittelgeförderten) Projekten ist es auf kom-
munaler Ebene möglich, fruchtbar Einfluss auf die Reduktion von sozialen und 
politischen Chancenungleichheiten und den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zu nehmen.
Im Rahmen dieses Beitrags werden zunächst verschiedene Förderkulissen für 
solche Projektvorhaben skizziert. Daran anknüpfend werden Aspekte der Pro-
jektarbeit im sozialen Kontext und auf Phasen der Projektumsetzung Bezug 
genommen sowie abschließend Beispiele aus der Praxis diskutiert.
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Bereits im Jahr 2014 wurde für den elektronischen Rechnungsverkehr mit 
öffentlichen Auftraggebern EU-weit ein einheitlicher Standard geschaffen. 

Dieser einheitliche Rahmen ist für alle öffentlichen Verwaltungen der EU-Mit-
gliedstaaten bis hin zu den Kommunen bindend.
Die eRechnung ist spätestens seit April 2020 auch in niedersächsischen Ver-
waltungen ein wichtiges Thema, weil zu diesem Zeitpunkt die Verpflichtung 
für Länder und Kommunen zur Entgegennahme von eRechnungen spätestens 
einsetzte. Aus diesem Grund werden hier die grundsätzlichen Merkmale und 
Voraussetzungen einer eRechnung und deren Verwendung sowie die zuneh-
mende Bedeutung im Geschäftsverkehr beleuchtet. Für Niedersachsen sind die 
Rahmenbedingungen für den Rechnungsverkehr im Niedersächsischen Gesetz 
über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG) und in der Nie-
dersächsischen eRechnungsverordnung (NERechVO) geregelt.
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Gegenstand dieser Klausur ist die Entlassung eines Reichsbürgers aus dem 
Beamtenverhältnis auf Widerruf. Gutachtlich zu prüfen sind die Erfolgsaus-
sichten eines Antrags auf vorläufigen Rechtsschutz. 
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Bei dieser Fallbearbeitung aus dem Gewerberecht geht es insbesondere um die 
Frage, wie mit einem sog. Strohmannverhältnis im Gewerberecht umgegangen 
werden kann, bei dem jemand (der Strohmann) zur Verschleierung der tatsäch-
lichen Verhältnisse als Gewerbetreibender vorgeschoben, das infrage stehende 
Gewerbe aber von einem anderen (dem Hintermann) betrieben wird.
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Dieser Fall aus dem Recht der Gefahrenabwehr NRW beruht grundsätzlich 
auf zwei Entscheidungen des VG Gelsenkirchen und OVG Münster aus den 
Jahren 2005 und 2008 zum Thema von stillgelegten und nicht mehr der Berg-
aufsicht unterliegenden Steinkohlen- und Eisensteinbergwerksfeldern.
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